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schaftlichen, kulturellen oder sport
lichen Tätigkeiten eintreten; Frauen, 
die fünf oder mehr Kinder geboren 
haben, eine Rente in Höhe von 
200 Mark monatlich zuerkannt, 
wenn sie die für den Rentenanspruch 
erforderliche versicherungspflichtige 
Tätigkeit nicht nachweisen können; 
der Wochenurlaub von acht auf 
zwölf Wochen verlängert. Zur nach 
besseren Verwirklichung des R. tra
gen auch die im September 1973 
vom Politbüro des ZK der SED, dem 
Ministerrat der DDR und dem Bun
desvorstand des FDGB gemeinsam 
beschlossenen weiteren Maßnahmen 
zur Durchführung des sozialpoliti
schen Programms bei. Sie sind auf 
die Verbesserung der medizinischen 
Betreuung aller Bürger sowie der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Mitarbeiter des Gesundheits- und 
Sozialwesens gerichtet. In besonde
rem Maße dient die Sozialversiche
rung in ihren beiden organisatori
schen Formen der Realisierung des 
R.: die vom FDGB geleitete Sozial
versicherung der Arbeiter und Ange
stellten; für die übrigen sozialpflicht
versicherten Bürger, wie z. B. der 
Mitglieder landwirtschaftlicher Pro
duktionsgenossenschaften u. a., die 
Sozialversicherung bei der Staatlichen 
Versicherung der DDR. Darüber 
hinaus nehmen die Betriebe durch 
weitere Leistungen, wie z. B. die Zah
lung eines Lohnausgleichs, an der 
materiellen Versorgung der Werk
tätigen teil. Die allgemeine staat
liche Sozialfürsorge gewährleistet die 
materielle Versorgung der Bürger, 
die hilfsbedürftig sind, kein eigenes 
Einkommen besitzen oder nicht an
derweitig ausreichende Mittel zu 
ihrer materiellen Versorgung erhal
ten können.

Recht auf Mitbestimmung und 
Mitgestaltung: durch die sozialisti
sche Gesellschaftsordnung garantier
tes verfassungsmäßiges Grundrecht 
der Bürger der DDR (Verf. der 
DDR, Art. 21), das ihnen die Mög

lichkeit sichert, das politische, wirt
schaftliche, soziale und kulturelle 
Leben der sozialistischen Gesell
schaft und des sozialistischen Staates 
umfassend mitzugestalten und somit 
aktiv an der Leitung der gesellschaft
lichen Prozesse teilzunehmen. Das 
R. ist das entscheidende Grundrecht 
der Bürger der DDR, weil in ihm 
das Wesen des -> sozialistischen 
Staates, nämlich die Ausübung aller 
politischen Macht durch die von der 
marxistisch-leninistischen Partei ge
führte Arbeiterklasse im Bündnis 
mit der Klasse der Genossenschafts
bauern, der Intelligenz und den an
deren werktätigen Schichten, seinen 
Ausdruck findet. Die Verwirklichung 
des R. ist zugleich eine hohe mora
lische Verpflichtung für jeden Bürger. 
Die Garantie des R. liegt im Wesen 
der sozialistischen Staats- und Ge
sellschaftsordnung und wird in der 
Verfassung im einzelnen dargelegt. 
Sie ergibt sich insbesondere daraus, 
daß die Bürger alle Machtorgane de
mokratisch wählen (-> Wahlsystem), 
an ihrer Tätigkeit, an der Leitung und 
Planung des gesellschaftlichen Lebens 
mitwirken ; Rechenschaft von den 
Volksvertretungen, ihren Abgeordne
ten, den Leitern der staatlichen Or
gane über ihre Tätigkeit fordern 
können (-> Rechenschaftspflicht); 
in gesellschaftlichen Organisationen 
ihrem Wollen Ausdruck geben kön
nen, sich mit ihren Vorschlägen und 
Eingaben an die staatlichen und ge
sellschaftlichen Organe wenden (-> 
Eingaben der Bürger) sowie in Volks
abstimmungen ihren Willen bekunden 
können. Das Bonner Grundgesetz 
wie auch andere bürgerliche Verfas
sungen kennen ein solches Grundrecht 
nicht. Statt dessen enthalten sie die 
verschwommene Formulierung, wo
nach angeblich die Staatsgewalt vom 
Volke ausgeht. Damit soll die Herr
schaft des staatsmonopolistischen Ka
pitalismus verschleiert werden. Die 
imperialistische Verfassungswirklich
keit macht es dem werktätigen Bür
ger unmöglich, auf die Politik des
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